
 

 

Hinweis: 
Die steuer- und wirtschaftlichen Informationen für den Monat Januar 2016 wurden mit Sorgfalt von uns erstellt. Dessen ungeachtet können 

wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keine Gewähr übernehmen. 

MANDANTENINFORMATION JANUAR 2016 
 

Termine Februar 2016 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbei-

träge fällig werden: 

 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-

steuer, Solidaritätszu-

schlag3 

10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016 

Kapitalertragsteuer, 

Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidari-

tätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016 

Umsatzsteuer-

Sondervorauszahlung5 
10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016 

Gewerbesteuer 15.2.2016 18.2.2016 12.2.2016 

Grundsteuer 15.2.2016 18.2.2016 12.2.2016 

Sozialversicherung6 25.2.2016 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-

tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschlä-

ge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag 

der Fälligkeit erfolgt. 
2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 

erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 
3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-

kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor 

Fälligkeit (d. h. am 24.6.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fällig-

keiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehalts-

daten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 

Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch 

eine Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie 

der Mahnbescheid. Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
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Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer 

Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn 

hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den 

darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. Während 

des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 

fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 

acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 

 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozent-

punkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestie-

gen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsopera-

tion der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2013: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 

1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 

1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 

1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 

1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.7. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 geschlossen wurden 

(und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), 

gelten neue Regelungen. 

Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

 Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentli-
chen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

 Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

 Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. 

 Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage 
nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs. 

 Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen 

Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungs-

verzug verantwortlich ist. 

 Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kos-

ten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz ex-

terner Beitreibungskosten). 

 Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch 
maximal 30 Tage dauern. 

 

 

Die bremische und die hamburgische Tourismusabgabe sind verfassungsgemäß 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass Bremen und Hamburg eine Tourismusab-

gabe erheben dürfen. Die Tourismusabgabe, auch Bettensteuer oder Citytax genannt, wird 

als örtliche Aufwandsteuer erhoben, deren Gegenstand der Aufwand für die Möglichkeit 

einer entgeltlichen Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb ist. In der Hotelübernach-

tung, meint der Gesetzgeber, eine besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erkennen. 
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Dieser privat veranlasste Aufwand darf besteuert werden. Davon zu unterscheiden ist ein 

Aufwand, der nicht der persönlichen Lebensführung, sondern der Einkommenserzielung 

dient. Deshalb werden beruflich veranlasste Übernachtungen nicht besteuert, ebenso wenig 

wie Übernachtungen Minderjähriger. 

 

Abführen muss die Steuer der Betreiber des Beherbergungsbetriebs, auch wenn im Ergebnis 

der Übernachtungsgast die Steuerlast tragen soll. Einige Hoteliers meinten, das sei ungerecht, 

weil sie tatsächlich die Steuer nicht auf die Gäste überwälzen könnten. Dem BFH reichte 

aber die Möglichkeit einer kalkulatorischen Überwälzung. Es genüge, wenn die Steuer auf 

eine Überwälzung der Steuerlast angelegt ist, auch wenn sie nicht in jedem Einzelfall gelingt. 

 

 

Steueränderungsgesetz: Einkommensteuerliche Änderungen für Gewerbetreibende 
 

Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt. Die darin 

enthaltenen Änderungen im Einkommensteuergesetz gelten ab dem 1.1.2016. Hiervon ab-

weichende Zeitpunkte sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt. Die wichtigsten Änderungen 

für Gewerbetreibende im Überblick: 

 Klarstellung der Besteuerung der privaten Nutzung betrieblicher Elektro- oder Hyb-

ridelektrofahrzeuge: Erfolgt die Ermittlung des Entnahmewerts nach der Fahrtenbuch-

methode, sind die Gesamtkosten hinsichtlich der Absetzung für Abnutzung insoweit zu 

mindern, als das Batteriesystem die Anschaffungskosten/Herstellungskosten erhöht hat. 

 Rücklagenübertragung nach § 6b EStG: Bislang konnten Gewinne aus der Veräußerung 
eines Wirtschaftsguts des Anlagevermögens nur auf neu angeschaffte oder hergestellte 

Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen einer inländischen Betriebsstätte übertragen wer-

den. Das schloss Reinvestitionen in ausländischen Betriebsstätten aus, so dass Veräuße-

rungsgewinne sofort voll zu versteuern waren. Weil dies nach Ansicht des Gerichtshofs 

der Europäischen Union gegen die europäische Niederlassungsfreiheit verstößt, musste 

die Vorschrift geändert werden. Daher können zukünftig Gewinne aus der Veräußerung 

eines Wirtschaftsguts des Anlagevermögens auch in ausländischen Betriebsstätten reinves-

tiert werden. Die Reinvestition beinhaltet das Wahlrecht, den Gewinn sofort zu versteu-

ern, ihn im gleichen Jahr auf ein neues Wirtschaftsgut zu übertragen oder eine Rücklage 

für eine spätere Investition zu bilden. Außerdem kann auf Antrag bei einer beabsichtigten 

Reinvestition des Veräußerungsgewinns im EU-/EWR-Raum die darauf entfallende Steuer 

über einen Zeitraum von fünf Jahren verteilt werden. Diese Änderung gilt rückwirkend in 

allen offenen Fällen. 

 Investitionsabzugsbetrag: Für Investitionsabzugsbeträge, die in einem nach dem 

31.12.2015 endenden Wirtschaftsjahr in Anspruch genommen werden, muss das Wirt-

schaftsgut nicht mehr seiner Funktion nach benannt und der Nachweis für eine Investiti-

onsabsicht nicht mehr geführt werden. Voraussetzung ist stattdessen zukünftig, dass der 
Unternehmer die Summen der Abzugsbeträge bzw. der hinzugerechneten oder rückgängig 

gemachten Beträge nach amtlichen vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernüber-

tragung übermittelt. 
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Steueränderungsgesetz 2015: Einkommensteuerliche Änderungen 
 

Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt. Die darin 

enthaltenen Änderungen im Einkommensteuergesetz gelten ab dem 1.1.2016. Hiervon ab-

weichende Zeitpunkte sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt. 

Die wichtigsten Änderungen für alle Steuerpflichtigen im Überblick: 

 Der ertragsteuerliche erweiterte Inlandsbegriff wird ausgedehnt, wodurch alle aus 
dem UN-Seerechtsübereinkommen ableitbaren Besteuerungsrechte für Deutschland 

nutzbar werden. Hiermit werden bisher mögliche steuerliche Vorteile ausländischer ge-

genüber inländischen Steuerzahlern nicht mehr nur für die Winderzeugung aus Offshore-

Anlagen, sondern auch für andere wirtschaftliche Tätigkeiten, die im Bereich des Fest-

landssockels und der ausschließlichen Wirtschaftszone erfolgen (z. B. die gewerbliche 

Fischzucht), verhindert. 

 Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten 

können mit bis zu 13.805 € pro Jahr plus der gezahlten Beiträge für die Basiskranken- und 

Pflegepflichtversicherung des Unterhaltsempfängers als Sonderausgaben geltend gemacht 

werden. Der Unterhaltsempfänger muss die Beträge entsprechend als sonstige Einkünfte 

angeben. Da das nicht immer erfolgt, gibt es eine neue Voraussetzung für den Abzug von 

Unterhaltszahlungen an geschiedene oder dauernd getrennt lebende Ehegatten: Der 

Unterhaltsempfänger muss dem Unterhaltsleistenden seine Identifikationsnummer mittei-

len, damit sie in der Einkommensteuererklärung des Unterhaltsleistenden angegeben wer-
den kann. Durch diese Änderung soll eine Versteuerung der Zahlungen beim Unterhalts-

empfänger als sonstige Einkünfte abgesichert werden. Verweigert der Unterhaltsempfän-

ger die Herausgabe dieser Identifikationsnummer, kann der Unterhaltsleistende diese 

beim Bundeszentralamt für Steuern in Erfahrung bringen. 

 Für Gewinnanteile aus Unterstützungskassen wird das Teileinkünfteverfahren ausge-

schlossen. Da für Zuwendungen des Trägerunternehmens an eine Unterstützungskasse 

grundsätzlich ein voller Betriebsausgabenabzug möglich ist, kann eine Betriebsvermö-

gensmehrung aus der Beteiligung an der Unterstützungskasse auch nicht nur zu 60 % be-

steuert werden. 

 

 

Keine rückwirkende Änderung der Tilgungsbestimmung von Einkommensteuervoraus-

zahlungen bei mittlerweile getrennt lebenden Ehegatten 
 

Solange Eheleute nicht dauernd getrennt leben, besteht zwischen ihnen eine Lebens- und 

Wirtschaftsgemeinschaft. Zahlt ein Ehepartner mit seinen Mitteln auf die gemeinsame Steu-

erschuld – auch im Wege von Vorauszahlungen –, darf das Finanzamt davon ausgehen, dass 

der Zahlende auch die Steuerschuld des anderen mit ihm zusammen veranlagten Ehegatten 

begleichen will. Maßgeblich ist, wie sich dem Finanzamt als Zahlungsempfänger die Umstände 

zum Zeitpunkt der Zahlung darstellen. Diese Tilgungsbestimmung kann nicht rückwirkend 

geändert werden. Die vom zahlenden Ehegatten nach erfolgter Trennung abgegebene Erklä-

rung, er habe die Einkommensteuervorauszahlungen ausschließlich auf eigene Rechnung ge-

leistet, kann damit keine Wirkung entfalten. 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 
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Prüfung der Einkunftsgrenze bei Ehegattensplitting und fiktiver unbeschränkter Ein-

kommensteuerpflicht 
 

Für das Wahlrecht zur Zusammenveranlagung von Ehegatten im Rahmen der so genannten 

fiktiven unbeschränkten Einkommensteuerpflicht kommt es auf die Höhe der Einkünfte an. 

Voraussetzung ist, dass entweder die Einkünfte im Kalenderjahr zu mindestens 90 % der 

deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die nicht der deutschen Einkommensteuer 

unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag nicht übersteigen. Für Angehörige eines Mit-

gliedstaates der Europäischen Union ist bei dieser Berechnung auf die Einkünfte beider Ehe-

gatten abzustellen und der Grundfreibetrag zu verdoppeln. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

 

Antragsveranlagung: Keine Wahrung der Antragsfrist allein durch die Übermittlung der 
elektronischen Steuererklärung 
 

Besteht das Einkommen eines Steuerbürgers ganz oder teilweise aus Einkünften aus nicht-

selbständiger Arbeit, von denen ein Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber vorgenommen 

worden ist, wird eine Einkommensteuerveranlagung nur in vom Gesetz bestimmten Fällen 

durchgeführt. Ergänzend bestimmt das Einkommensteuergesetz, dass eine Veranlagung dann 

durchgeführt wird, wenn sie beantragt wird (Antragsveranlagung). Die Antragsveranlagung 

dient in erster Linie der Anrechnung der Lohnsteuer auf die Einkommensteuer, wenn steu-

ermindernde Tatsachen im Lohnsteuerabzugsverfahren nicht berücksichtigt werden konnten. 

Der Antrag ist durch die fristgerechte Abgabe einer Einkommensteuererklärung zu stellen. 

Dabei ist unbedingt die Festsetzungsfrist von vier Jahren zu beachten. 

 

Ein Arbeitnehmer gab seine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2009 am 

22. Dezember 2013, also erst wenige Tage vor Ablauf der vierjährigen Festsetzungsverjäh-

rungsfrist, ab. Die für die Einkommensteuererklärung relevanten Daten übermittelte der 

Arbeitnehmer im Wege der Datenfernübertragung über das Internet unter Verwendung des 

Programms „ElsterFormular“. Die erforderliche komprimierte Steuererklärung reichte er 
erst am 27. Februar 2014 beim Finanzamt ein, also nach Ablauf der vierjährigen Festset-

zungsverjährungsfrist. Das Finanzamt lehnte den Antrag auf Veranlagung zur Einkommen-

steuererklärung wegen des Ablaufs der maßgeblichen Frist ab. 

 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab dem Finanzamt Recht: Wird eine elektronische 

Steuererklärung im nicht authentifizierten Verfahren übermittelt, geht sie dem Finanzamt 

erst zu dem Zeitpunkt zu, zu dem diesem - i. d. R. durch Einreichung der komprimierten 

Steuererklärung - die für den Übermittlungsvorgang vergebene Telenummer bekannt wird. 

Auch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährte das Finanzgericht nicht. 

Der Bundesfinanzhof muss sich nun mit dem Fall beschäftigen. 

 

 

Nachzahlungszinsen bei nachträglicher Wahl der Zusammenveranlagung 
 

Die nachträgliche Wahl der Zusammenveranlagung stellt ein rückwirkendes Ereignis dar. In 

diesen Fällen sind Nachzahlungszinsen neu zu berechnen. Beruht die Steuerfestsetzung auf 
einem rückwirkenden Ereignis, beginnt der Zinsverlauf abweichend von der grundsätzlichen 
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Regelung 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Ereignis eingetreten ist. Bei 

der Abrechnung von Nachzahlungszinsen auf dieser Grundlage bleiben früher festgesetzte 

Zinsen der Höhe nach unverändert bestehen. 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

 

 

Vom angestellten Geschäftsführer gezahlte Rechnungen für den Arbeitgeber können 

Werbungskosten sein 
 

Aufwendungen eines angestellten Geschäftsführers einer GmbH für ein ausgefallenes Darle-
hen, für eine Bürgschaft und für Lieferantenverbindlichkeiten können auch dann Werbungs-

kosten einer nichtselbständigen Tätigkeit sein, wenn er mit dem alleinigen Gesellschafter 

verwandt ist. Entscheidend ist die berufliche Veranlassung der Aufwendungen. Um entschei-

den zu können, ob die Aufwendungen durch das Arbeitsverhältnis, das Gesellschaftsverhält-

nis oder aus privaten Gründen veranlasst sind, ist danach zu fragen, ob ein fremder, nicht 

beteiligter oder nicht privat verbundener Arbeitnehmer bereit gewesen wäre, den Arbeitge-

ber entsprechend zu unterstützen. Die berufliche Veranlassung kann beispielsweise auch 

daraus resultieren, dass der Geschäftsführer anderenfalls von den Gläubigern der Gesell-

schaft wegen einer Verletzung der Insolvenzantragspflicht in Haftung genommen werden 

könnte. In einem solchen Fall verdrängt oder überlagert weder ein gesellschaftsrechtliches 

noch ein privates Näheverhältnis den vorhandenen beruflichen Veranlassungszusammenhang. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

 

Aufwendungen für Schornsteinfegerleistungen 
 

Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2014 entschieden, dass die Dichtheitsprüfung der Abwas-

serleitung der Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer Hausanlage dient und somit als vor-

beugende Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen ist. Die regelmäßige Überprüfung von Geräten 

und Anlagen auf deren Funktionsfähigkeit sichert die nachhaltige Nutzbarkeit, dient der Vor-

beugung von Schäden und gehört damit zu den Instandhaltungen. 

 

Das Bundesministerium der Finanzen hat sich dem angeschlossen und in allen noch offenen 

Fällen keine Bedenken, bei Schornsteinfegerleistungen die Inanspruchnahme einer Steuerer-

mäßigung zu gewähren. Dies gilt sowohl für Aufwendungen für Mess- oder Überprüfarbeiten 

einschließlich der Feuerstättenschau als auch für Aufwendungen für Reinigungs- und Kehrar-

beiten sowie sonstige Handwerkerleistungen. 

 

 

Steueränderungsgesetz 2015: Änderungen für Kapitalgesellschaften 
 

Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt. Die darin 

enthaltenen Änderungen im Einkommen- und im Körperschaftsteuergesetz gelten ab dem 
1.1.2016. Hiervon abweichende Zeitpunkte sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt. 

 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 

 Analog zur Änderung bei der Einkommensteuer wird auch für die Körperschaftsteuer der 

ertragsteuerliche Inlandsbegriff erweitert. Dadurch werden die Besteuerungsrechte 
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Deutschlands auf alle nach dem UN-Seerechtsübereinkommen zustehende Hoheitsberei-

che ausgedehnt. Dies betrifft neben der Energieerzeugung auch alle anderen wirtschaftli-

chen Tätigkeiten im Bereich des Festlandsockels und der ausschließlichen Wirtschaftszo-

ne. 

 Seit 2010 liegt kein schädlicher Beteiligungserwerb vor, wenn an dem übertragenden und 

an dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person zu jeweils 100 % mittelbar oder 

unmittelbar beteiligt ist. Das bedeutet, dass Verlustvorträge bei bestimmten konzernin-

ternen Umstrukturierungsmaßnahmen erhalten bleiben (Konzernklausel). Übertragun-

gen durch die Konzernspitze selbst sind aber bisher von der Konzernklausel ausgeschlos-

sen. Des Weiteren gelten Personengesellschaften nicht als „dieselbe Person“. Das ändert 

sich durch das Steueränderungsgesetz 2015. Die Konzernklausel wird auf Fallkonstellatio-

nen erweitert, in denen die Konzernspitze Erwerber oder Veräußerer ist. Es werden zu-
dem generell neben einer natürlichen oder juristischen Person auch Personenhandelsge-

sellschaften, also OHG, KG oder vergleichbare ausländische Personenhandelsgesellschaf-

ten, als Konzernspitze zugelassen. Dabei müssen sich die Anteile am Veräußerer oder am 

Erwerber oder am übertragenden und übernehmenden Rechtsträger jeweils zu 100 % im 

Gesamthandsvermögen der Personenhandelsgesellschaft befinden. Diese Änderung gilt 

rückwirkend für alle Beteiligungserwerbe nach dem 31.12.2009. 

 Mutter-Tochter-Richtlinie: Grundsätzlich sind Dividenden, die eine inländische Toch-

ter an ihre EU-Muttergesellschaft zahlt, an der Quelle vom Kapitalertragsteuerabzug zu 

befreien. Voraussetzung ist eine Mindestbeteiligungsquote der Muttergesellschaft an der 

deutschen Tochter in Höhe von 10 %. Die Kapitalertragsteuerbefreiung gilt auch für Ge-

winnausschüttungen, die einer in einem anderen EU-Land belegenen Betriebsstätte der 

ausländischen Muttergesellschaft zufließen. Sowie für solche, die einer in einem EU-Staat 

belegenen Betriebsstätte einer deutschen Muttergesellschaft zufließen. Der Freistellungs-

antrag ist durch die Muttergesellschaft zu stellen. Die ausschüttende Tochtergesellschaft 

muss eine unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft sein, die in Anlage 2 zu § 43b 

EStG aufgeführt ist. Ebenso muss die ausländische Muttergesellschaft die in Anlage 2 auf-

geführte Rechtsform aufweisen, im EU-Ausland ansässig sein und dort einer der in Anla-

ge 2 Nr. 3 aufgeführten vergleichbaren Körperschaftsteuer unterliegen. In dieser Anlage 

wurden nun durch das Steueränderungsgesetz 2015 weitere polnische und rumänische 
Gesellschaften aufgenommen. 

 

 

Unangemessen hoher Gewinnanteil des atypisch still beteiligten GmbH-

Gesellschafters ist keine verdeckte Gewinnausschüttung 
 

Ein GmbH-Gesellschafter kann sich an der GmbH auch als atypisch stiller Gesellschafter be-

teiligen. Für eine angemessene Gewinnverteilung ergeben sich Kriterien aus der gefestigten 

Rechtsprechung der Finanzgerichtsbarkeit. Erhält der stille Gesellschafter danach einen un-

angemessen hohen Gewinnanteil, liegt keine verdeckte Gewinnausschüttung der GmbH an 

den GmbH-Gesellschafter vor. Der Gewinn ist vielmehr auf Ebene der Mitunternehmer-

schaft nach den steuerlichen Angemessenheitskriterien zu verteilen, sodass sich das steuerli-

che Einkommen der GmbH entsprechend erhöht. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 



 

 

Hinweis: 
Die steuer- und wirtschaftlichen Informationen für den Monat Januar 2016 wurden mit Sorgfalt von uns erstellt. Dessen ungeachtet können 

wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keine Gewähr übernehmen. 

Steueränderungsgesetz 2015: Gewerbesteuerliche Änderung 
 

Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt. Die darin 

enthaltene Erweiterung der gewerbesteuerlichen Besteuerungsrechte Deutschlands auf alle 

wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich des Festlandsockels und der ausschließlichen Wirt-

schaftszone gilt ab dem 1.1.2016. Damit können auch Steuerausländer, die in diesem erwei-

terten Inlandsgebiet tätig sind, ertragsteuerlich erfasst werden. 

 

 

Steueränderungsgesetz 2015: Umsatzsteuerliche Änderungen 
 

Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt. Die darin 

enthaltenen Änderungen sind grundsätzlich am 6.11.2015 (dem Tag nach der Verkündung 

des Gesetzes im Bundesgesetzblatt) in Kraft getreten. Hiervon abweichende Zeitpunkte sind 

nachfolgend ausdrücklich erwähnt. 

 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 

 Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass eine wegen unrichtigen Steuerausweises 

geschuldete Steuer nicht vor Ablauf des Voranmeldungszeitraums entstehen kann, in dem 
die Rechnung mit dem unrichtigen Steuerausweis erteilt worden ist. Hat der Unter-

nehmer in einer Rechnung einen höheren Steuerbetrag gesondert ausgewiesen, als er für 

den Umsatz schuldet, schuldet er auch den Mehrbetrag. Nach derzeitiger Rechtslage ent-

steht die Steuer in diesen Fällen mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die 

Steuer für die Lieferung oder sonstige Leistung entsteht, spätestens jedoch im Zeitpunkt 

der Ausgabe der Rechnung. Dies führt in Fällen späterer Rechnungserteilung (z. B. Nach-

berechnungsfälle) dazu, dass der Unternehmer die Steuer rückwirkend schuldet. Durch 

die nun vorgesehene Anpassung werden solche Rückwirkungsfälle vermieden: Die Steuer 

entsteht im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung. Das gilt auch für den unberechtigten 

Steuerausweis. 

 Auch wenn nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs Betriebsvorrichtungen keine Bauwer-

ke sind, soll es bei der Verlagerung der Steuerschuld auf den Leistungsempfän-

ger bleiben. Damit soll eine Vielzahl von in der Praxis nicht handhabbaren Abgrenzungs-

problemen zwischen Bauwerk und Betriebsvorrichtung vermieden werden. Die Finanz-

verwaltung hatte bestimmte Leistungsbezüge für den hoheitlichen Bereich vom Reverse-

Charge-Verfahren ausgenommen, allerdings nur in einer Verwaltungsanweisung. Um un-

versteuerte Umsätze zu verhindern, werden diese Ausnahmen von der Steuerschuldner-

schaft des Leistungsempfängers nun in das UStG aufgenommen. Betroffen sind neben Bau-

leistungen, Strom- und Gaslieferungen, Gebäudereinigungsleistungen, Goldlieferungen, 
Lieferungen von Gegenständen der Anlage 3 zum UStG (Altmetalle, Schrott), Lieferungen 

von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, Spielekonsolen, integrierten Schaltkreisen und 

Metallen der Anlage 4 zum UStG. 

 Ferner wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen 

Rechts (jPdöR) weitgehend neu geregelt. Tätigkeiten einer jPdöR, die im Rahmen der öf-

fentlichen Gewalt erfolgen, werden nicht unternehmerisch ausgeübt, so dass sie nicht der 

Umsatzsteuer unterliegen. Wird eine jPdöR wie eine Privatperson tätig, ist sie mit dieser 

Tätigkeit umsatzsteuerpflichtig. Um hoheitliche, nicht umsatzsteuerbare Leistungen zu er-

bringen, muss die jPdöR im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung tätig 
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werden. Solche öffentlich-rechtlichen Sonderregelungen sind beispielsweise Gesetze, 

Staatsverträge oder besondere kirchenrechtliche Regelungen. Die Nichtbesteuerung en-

det zudem dort, wo es zu größeren Wettbewerbsverzerrungen kommen würde. Wett-

bewerbsverzerrungen werden verneint, wenn der voraussichtliche Jahresumsatz der 

jPdöR aus gleichartigen Tätigkeiten 17.500 € nicht übersteigt. Oder, wenn vergleichbare 

Leistungen privater Anbieter umsatzsteuerfrei sind. Nicht unter die Umsatzsteuer fällt zu-

dem die interkommunale Zusammenarbeit öffentlicher Einrichtungen bei hoheitlichen Tä-

tigkeiten. Angesichts der teils erheblichen Auswirkungen wird eine 5-jährige Übergangsre-

gelung geschaffen, innerhalb der sich die jPdöR entsprechend aufstellen und erklären kön-

nen. 

 Eine weitere Umsatzsteuerfreiheit betrifft eine sozialrechtliche Ergänzung: Neben nied-

rigschwelligen Betreuungsleistungen (stundenweise Betreuung und Beaufsichtigung 
durch Ehrenamtliche) sind künftig auch niedrigschwellige Entlastungsleistungen umsatz-

steuerfrei. Die Entlastungsleistungen treten neben die Betreuungsleistungen und betreffen 

insbesondere die 

 hauswirtschaftliche Versorgung, 

 Unterstützung bei der Bewältigung allgemeiner oder pflegebedingter Anforderungen 

des Alltags oder 

 Unterstützung bei der eigenverantwortlichen Organisation individuell benötigter Hilfe-
leistungen. 

Sie dienen der Deckung des Bedarfs hilfsbedürftiger Personen an Unterstützung im Alltag 

und tragen auch dazu bei, Angehörige und vergleichbar Nahestehende in ihrer Eigenschaft 

als Pflegende zu entlasten. Die Entlastungsleistungen müssen von Einrichtungen erbracht 

werden, die landesrechtlich anerkannt sind. 

 

 

Umsatzsteuerpflicht von Warenlieferungen aus Drittlandsgebiet 
 

Werden Waren aus Drittländern (im Wesentlichen Länder, die nicht zur Europäischen Uni-

on gehören) nach Deutschland befördert oder versendet, unterliegt der Vorgang in Deutsch-

land nur dann der Umsatzsteuer, wenn der liefernde Unternehmer Schuldner der Ein-

fuhrumsatzsteuer ist. Der Lieferer ist Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer, wenn er entweder 

im eigenen Namen gegenüber der Zollbehörde auftritt oder für eigene Rechnung handelt. 

Letzteres ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs der Fall, wenn der Lieferer nach seinen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle im Zusammenhang mit der Einfuhr stehenden 

Zölle, Steuern und Gebühren aufkommt, den Besteller insoweit von allen Verpflichtungen 

befreit und dieser Service für den Besteller kostenfrei ist. 

 

 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2016 beantragen 
 

Auf Grund der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein 

Antrag auf Fristverlängerung ab 2016 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher 

monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 

 

Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 

 das Kalendervierteljahr, 
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 der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2015 

mehr als 7.500 € betragen hat. 

 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unter-

nehmer von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen 

befreien. Wenn sich im Jahr 2015 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben 

hat, kann durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2016 oder eines Antrags auf Dauerfrist-

verlängerung für 2016 bis zum 10.2.2016 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehal-

ten werden. 

 

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristver-

längerung für 2016 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2016 einen Antrag beim Fi-
nanzamt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später 

fällig. Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines 

Elftels der Summe der Vorauszahlungen für 2015 angemeldet und bis zum 10.2.2016 geleistet 

wird. Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2017 fällige Vorauszahlung für De-

zember 2016 angerechnet. 

 

Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab dem Voranmeldungszeitraum Januar 2016 

grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben wer-

den müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 

der Stichtag. Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt 

die für ein Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre 

weiter, wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen 

Fällen bis zum 11.4.2016 zu stellen. 

 

Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Un-

ternehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. Für 

Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der 

Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmel-

dungszeitraum. 

 

 

Pflichtteils- und Zugewinnausgleichsverpflichtungen sind in voller Höhe als Nachlass-

verbindlichkeiten abzugsfähig 
 

Zur Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs als Bemessungsgrundlage für die Festsetzung 

der Erbschaftsteuer sind vom Gesamtwert der Nachlassgegenstände die Nachlassverbind-

lichkeiten abzuziehen. Bei der Bewertung der Nachlassgegenstände sind Betriebsvermögen, 

land- und forstwirtschaftliches Vermögen oder Anteile an Kapitalgesellschaften besonders 

steuerlich privilegiert. Schulden und Lasten, die mit diesen Vermögenswerten in einem wirt-

schaftlichen Zusammenhang stehen, sind nur mit dem prozentualen Anteil berücksichtigungs-

fähig, der dem Verhältnis des begünstigten zum nicht begünstigten Wertansatz entspricht. Es 

handelt sich um wirtschaftliche, das heißt ursächlich und unmittelbar Betriebsvermögen be-

treffende Schulden. Diese Voraussetzungen liegen nur bei Verbindlichkeiten vor, die zum 

Erwerb, der Sicherung oder der Erhaltung des jeweiligen Betriebsvermögens eingegangen 

wurden. 
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Fehlt es an einem direkten Zusammenhang, kann allenfalls ein rechtlicher Zusammenhang zu 

dem steuerlich privilegierten Vermögensgegenstand hergestellt werden. Es besteht dann, wie 

bei anderen allgemeinen Nachlassverbindlichkeiten, kein wirtschaftlicher Zusammenhang mit 

einzelnen erworbenen Vermögensgegenständen. Aus diesem Grund sind derartige Schulden 

und Lasten in voller Höhe abzugsfähig. Das gilt auch, wenn es sich dabei um erbschaftsteuer-

lich privilegiertes Betriebsvermögen handelt, das zur Befriedigung von Pflichtteils- oder Zu-

gewinnausgleichsansprüchen eingesetzt wird. 

 

Diese Ausführungen des Bundesfinanzhofs ergeben sich aus dem nachfolgend geschilderten 

Urteilsfall: Zwei Kinder wurden nach dem Tod ihres Vaters jeweils zur Hälfte Miterben des 

Nachlasses, nachdem ihre Mutter die Erbschaft ausgeschlagen hatte. Sie machte allerdings 

Zugewinnausgleichs- und Pflichtteilsansprüche geltend. Zur Erfüllung der Ansprüche übertru-

gen die Kinder auf sie u. a. GmbH-Anteile und 40 % der Anteile an einer KG. Erbschaftsteu-

erlich machten sie die Anteile mit dem vollen Wertansatz als Teil ihrer Nachlassverbindlich-

keiten geltend. Dies wurde vom Bundesfinanzhof anerkannt. 

 

 

Bestimmung des Zuwendenden bei Vollzug eines formunwirksamen Schenkungsver-

sprechens nach dem Tod des Schenkers 
 

Hat ein Erblasser vor seinem Tod ein Schenkungsversprechen abgegeben, ohne die Form zu 

beachten, stellt sich bei Vollzug der Schenkung nach seinem Tod die Frage, wer Zuwenden-

der ist. Der Bundesfinanzhof hat die Frage dahingehend beantwortet, dass für die Beurteilung 

ausschließlich auf das Zivilrecht abzustellen ist. Danach ist die Formunwirksamkeit durch den 

späteren Vollzug der Schenkung geheilt. Die Schenkung gilt als vom Erblasser ausgeführt. Es 

kommt nicht darauf an, dass die Leistung erst nach dem Tod des Schenkers ausgeführt wird. 

 

 

Anrechnung eines monatlich gezahlten Weihnachts- und Urlaubsgelds auf den Min-

destlohn 
 

Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, die monatlich und unwiderruflich ausge-

zahlt werden, können als Bestandteil des Mindestlohns gewertet werden. So entschied das 

Arbeitsgericht Herne im Fall einer Restaurant-Servicekraft, der Weihnachts- und Urlaubsgeld 

in 12 gleichen Monatsbeträgen ausgezahlt wurde. Nach Auffassung des Gerichts ergab sich 

die Unwiderruflichkeit der Sonderzahlungen bereits daraus, dass der Arbeitgeber nur mit 

dieser Zahlung den Mindestlohnanspruch erfüllte. 

 

 

Pflicht des Arbeitgebers zur Erstattung einer Massenentlassungsanzeige auch bei Auf-

hebungsverträgen 
 

Arbeitgeber, die in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 
60 Arbeitnehmern innerhalb von 30 Kalendertagen mehr als fünf Arbeitnehmer entlassen, 

sind verpflichtet, der Agentur für Arbeit eine sog. Massenentlassungsanzeige zu erstatten. 

Den Entlassungen stehen andere Beendigungen des Arbeitsverhältnisses gleich, die vom Ar-

beitgeber veranlasst werden. Wird eine solche Anzeige nicht erstattet und erfolgt deshalb 
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keine Zustimmung der Agentur für Arbeit, sind die dennoch ausgesprochenen Kündigungen 

unwirksam. 

 

Dies nutzte eine Redakteurin, deren Arbeitgeberin Lokalteile für eine regionale Tageszeitung 

produzierte und hierfür 31 Arbeitnehmer beschäftigte, davon 18 Lokalredakteure. Anfang 

2011 entschied diese Produktionsfirma, sich im Wesentlichen nur noch dem Anzeigenge-

schäft zu widmen, die Lokalteile aber nicht mehr von eigenen Redakteuren, sondern von 

Subunternehmen produzieren zu lassen. Dafür wurden zwei regional getrennte GmbHs ge-

gründet, in denen freie Mitarbeiter tätig wurden. Zur Umsetzung dieser Umstrukturierung 

schloss die Produktionsfirma im März 2011 mit 16 der Lokalredakteure Aufhebungsverträge. 

Der Klägerin und einem weiteren Lokalredakteur wurde gekündigt. 

 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass in diesem Fall zwar kein Betriebsübergang der Lo-

kalredaktion auf die neu gegründeten GmbHs stattfand, weil bei diesen nur ein Bruchteil der 

ehemaligen Mitarbeiter der Produktionsfirma noch tätig sei. Infolgedessen sei das Arbeits-

verhältnis der Klägerin auch nicht auf eine der GmbHs übergegangen. Die Kündigung der 

Klägerin sei aber unwirksam, weil es die Produktionsfirma unterlassen habe, die vorgeschrie-

bene Massenentlassungsanzeige zu erstatten und die Zustimmung der Agentur für Arbeit zu 

der Kündigung einzuholen. 

 

Der oben genannte, für die Massenentlassungsanzeige maßgebliche Schwellenwert von 

fünf Arbeitnehmern sei überschritten. Denn die im Rahmen des stilllegungsbedingten Perso-

nalabbaus von der Arbeitgeberin beabsichtigten Aufhebungsverträge seien als andere Beendi-

gungen von Arbeitsverhältnissen ebenfalls zu berücksichtigen. Da die Kündigung unwirksam 
war, bestand das Arbeitsverhältnis der Klägerin zu ihrer ursprünglichen Arbeitgeberin fort. 

 

 

Urlaubsdauer bei kurzfristiger Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses 
 

Ein neues Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber ist grundsätzlich urlaubsrechtlich 

eigenständig zu behandeln, sodass der volle Urlaubsanspruch erst nach erneuter Wartezeit, 

also nach sechs Monaten entsteht. Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer aber bereits 

vor Beendigung des ersten Arbeitsverhältnisses eine Fortsetzung, sodass das Arbeitsverhält-

nis nur kurzfristig unterbrochen wird, so entsteht ein Anspruch auf Abgeltung des vollen 

Jahresurlaubs, wenn das zweite Arbeitsverhältnis nach erfüllter Wartezeit in der zweiten 

Hälfte des Kalenderjahrs endet. 

(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

 

 

Vergütungspflicht bei Leistung höherwertiger Tätigkeiten im Rahmen eines Praktikums 
 

Wer Praktikanten mit Tätigkeiten betraut, die höherwertig sind als die vertraglich vereinbar-

ten, hat diese zu vergüten. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle einer Klinik für Kinder- 

und Jugendpsychiatrie entschieden. Diese hatte einer angehenden Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutin ein unentgeltliches Praktikum angeboten, welches jene im Rahmen ihrer 

Ausbildung zu absolvieren hatte. Die der Praktikantin und späteren Klägerin zugewiesenen 

Aufgaben gingen aber über die in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorgesehenen 

Inhalte hinaus. So erledigte die Praktikantin regelmäßig an zwei Tagen pro Woche Tests und 
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therapeutische Tätigkeiten eigenständig und in für die Klinik wirtschaftlich verwertbarer Art 

und Weise. Auch führte sie bei einem Patienten regelmäßig Einzeltherapiestunden selbst-

ständig und ohne Aufsicht oder individuelle Nachbesprechung durch und übernahm Thera-

piesitzungen von fest angestellten Psychotherapeuten vertretungsweise bei deren Abwesen-

heit. Solche eigenständigen Tests und Patientenbehandlungen waren in der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung in diesem Stadium der Ausbildung nicht vorgesehen. 

 

Die Praktikantin klagte auf Vergütung der von ihr geleisteten, über den Praktikumsgegen-

stand hinausgehenden Leistungen und bekam Recht. Dabei verwies das Bundesarbeitsgericht 

darauf, dass solche Leistungen, wie sie die Klägerin erbracht habe, nur gegen Zahlung der 

üblichen Vergütung zu erwarten seien. 

 

 

Rechtsfolgen einer unterbliebenen Entscheidung des Arbeitgebers über ein Teilzeitver-

langen 
 

Lehnt ein Arbeitgeber den Antrag eines Arbeitnehmers auf Teilzeitarbeit nicht binnen eines 

Monats vor deren gewünschtem Beginn schriftlich ab, verringert sich die Arbeitszeit in dem 

vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang. Außerdem gilt die von dem Arbeitnehmer begehr-

te Verteilung der reduzierten Arbeitszeit als festgelegt. Der Arbeitnehmer wird in diesen 

Fällen so gestellt, als sei das von ihm Gewünschte vertraglich vereinbart worden. Erklärt ein 

Arbeitgeber nach einer unterbliebenen Entscheidung über ein Teilzeitverlangen eine Ände-

rungskündigung mit dem Ziel, den nach obigen Grundsätzen eingetretenen Rechtszustand 

wieder zu beseitigen, darf er, wenn der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage erhebt, zur 

Rechtfertigung seines Änderungsbegehrens keine Tatsachen mehr vortragen, die er gegen 

das Teilzeitbegehren selbst hätte vorbringen können, um die eingetretene Wirkung des Ge-

setzes nicht zu konterkarieren. 

 

Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle einer bei einer Wohnungsgesellschaft beschäftig-

ten Assistenzkraft entschieden, die einen Antrag auf Teilzeit gestellt, hierauf aber innerhalb 

eines Monats von ihrem Arbeitgeber keine klare Antwort erhalten hatte. Der Arbeitgeber 

verlangte später von ihr, weiter in Vollzeit für ihn zu arbeiten und sprach eine entsprechende 

Änderungskündigung aus. 

 

Zu Unrecht, wie das Bundesarbeitsgericht entschied. Wäre es dem Arbeitgeber unter Beru-

fung auf Gründe, die er bereits dem Teilzeitbegehren hätte entgegenhalten können, im 

Nachhinein möglich, den Teilzeitarbeitsvertrag durch den Ausspruch einer Änderungskündi-

gung wieder in Frage zu stellen, bestände die Gefahr, dass das Ziel der gesetzlichen Regelung, 

Teilzeitarbeit zu fördern, verfehlt würde. 

 
 

Änderungskündigung zur Anrechnung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld auf den Min-

destlohn ist unwirksam 
 

Eine Änderungskündigung, mit der der Arbeitgeber erreichen möchte, dass ein zusätzlich 

gezahltes Urlaubsgeld und ein jährliches Weihnachtsgeld auf den gesetzlichen Mindestlohn 

angerechnet werden, ist unwirksam. Dies hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 

entschieden. 
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Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind Leistungen, die nicht im engeren Sinne der Bezahlung der 

Arbeitsleistung dienen, sondern zusätzliche Prämien. Diese können nicht auf den Mindest-

lohn angerechnet werden, sondern stehen den Arbeitnehmern zusätzlich zu. Eine Ände-

rungskündigung zwecks Streichung dieser Leistungen setzt voraus, dass andernfalls der Fort-

bestand des Betriebs mit den vorhandenen Arbeitsplätzen gefährdet ist. Eine Leistungszulage 

kann dagegen auf den Mindestlohn angerechnet werden und ist nicht zusätzlich zum Mindest-

lohn zu zahlen. 

 

 

Berücksichtigung eigener Einkünfte bei der Berechnung des unpfändbaren Teils des 

Arbeitseinkommens eines Unterhaltsschuldners 
 

In einem vom Bundesgerichtshof zu beurteilenden Fall ging es um die Berechnung des un-

pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens eines Schuldners, insbesondere um die Fragen, ob, 

in welcher Höhe und welche eigenen Einkünfte eines Unterhaltsberechtigten dabei zu be-

rücksichtigen sind. In dem zu Grunde liegenden Fall lebte der Schuldner, der ein monatliches 

Nettoeinkommen in Höhe von ca. 1.795 € bezog, mit seiner Ehefrau und den beiden ge-

meinsamen minderjährigen Kindern in häuslicher Gemeinschaft. Seine Ehefrau, die den bei-

den Kindern Naturalunterhalt gewährte, verfügte über eigene Einkünfte in Höhe von 

1.980 €. Bei der Berechnung der pfändbaren Beträge wurden die Ehefrau nicht und die bei-

den Kinder jeweils nur zu 50 % berücksichtigt. Der Schuldner vertrat die Auffassung, dass die 

Kinder bei der Berechnung in vollem Umfang zu berücksichtigen sind. 

 

Das Gericht schloss sich dieser Auffassung nicht an und wies die sofortige Beschwerde des 

Schuldners zurück. Auch Zuwendungen, die dem Unterhaltsberechtigten in Natur geleistet 

werden, seien bei der Berechnung als eigene Einkünfte zu berücksichtigen. Ebenso sei die 

teilweise Nichtanrechnung der gemeinsamen Kinder bei der Bestimmung des dem Schuldner 

verbleibenden Pfändungsfreibetrags im Hinblick auf die Einkommensverhältnisse sachgerecht. 

 

 

Ersatzfähigkeit von Reparaturkosten bei Übersteigen des Wiederbeschaffungswerts 

des unfallbeschädigten Kraftfahrzeugs 
 

Ersatz des Reparaturaufwands (Reparaturkosten zuzüglich einer etwaigen Entschädigung für 

den merkantilen Minderwert) bis zu 30 % über dem Wiederbeschaffungswert des unfallbe-

schädigten Fahrzeugs kann nur verlangt werden, wenn die Reparatur fachgerecht und in ei-

nem Umfang durchgeführt wird, wie ihn der Sachverständige zur Grundlage seiner Kosten-

schätzung gemacht hat. 

 

Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden 

Fall wurde die Reparatur nicht vollständig nach den Vorgaben des Sachverständigen durchge-

führt, sodass die Klage auf Ersatz der vollständigen Reparaturkosten, obwohl diese nur um 

knapp 30 % über dem Wiederbeschaffungswert lagen, abgewiesen wurde. 

 



 

 

Hinweis: 
Die steuer- und wirtschaftlichen Informationen für den Monat Januar 2016 wurden mit Sorgfalt von uns erstellt. Dessen ungeachtet können 

wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keine Gewähr übernehmen. 

Steueränderungsgesetz 2015: Änderungen bei Einbringungen 
 

Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt. Die darin 

enthaltenen Änderungen sind grundsätzlich am 6.11.2015 (dem Tag nach der Verkündung 

des Gesetzes im Bundesgesetzblatt) in Kraft getreten. Hiervon abweichende Zeitpunkte sind 

nachfolgend ausdrücklich erwähnt. 

 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 

Die Länder hatten gefordert, Lücken im Umwandlungssteuerrecht zu schließen, auf Grund 

derer Anteilstausch und Umwandlungen mit finanziellen Gegenleistungen steuerfrei gestaltet 
werden können. Zukünftig soll auch bei Einbringungen sichergestellt werden, dass die Zah-

lung von Gegenleistungen neben der Gewährung von Gesellschaftsrechten zur Realisierung 

stiller Reserven führt. 

 

Zukünftig können die Buchwerte bei Erbringung sonstiger Gegenleistungen nur noch fortge-

führt werden, soweit der gemeine Wert der sonstigen Gegenleistungen 25 % des Buchwerts 

des eingebrachten Betriebsvermögens oder 500.000 € (maximal den Buchwert des einge-

brachten Betriebsvermögens) nicht übersteigt. Werden diese Werte überschritten, sind die 

stillen Reserven insoweit anteilig aufzudecken. Dieselben Wertgrenzen gelten auch für den 

qualifizierten Anteilstausch, für die Einbringung von im Privatvermögen gehaltenen Anteilen 

und für die Einbringung von Wirtschaftsgütern in eine Personengesellschaft. 

 

Außerdem kommt es zur rückwirkenden Einbringungsgewinnbesteuerung, wenn im Rahmen 

einer Weitereinbringung oder Ketteneinbringung sperrfristbehafteter Anteile Gegenleistun-

gen erbracht werden, die die o. g. Grenzen überschreiten. 

 

Um im Einzelfall denkbare Besserstellungen gegenüber der bisherigen Rechtslage durch den 

sog. Freibetragseffekt zu vermeiden, wird geregelt, dass das eingebrachte Betriebsvermögen 

mindestens mit dem gemeinen Wert der sonstigen Gegenleistungen anzusetzen ist, wenn 

der Einbringende neben den neuen Gesellschaftsanteilen auch sonstige Gegenleistungen er-

hält. 

 

Alle vorgenannten Änderungen gelten rückwirkend. Sie sind erstmals anzuwenden auf Ein-

bringungen mit einem erfolgten Umwandlungsbeschluss oder einem abgeschlossenen Ein-

bringungsvertrag nach dem 31.12.2014. Da die Protokollerklärung der Bundesregierung vom 

19.12.2014 bekannt war, bestehe kein schutzwürdiges Vertrauen auf den Fortbestand der 

bisherigen Rechtslage. 

 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Wohnraumüberlassung an Alleingesellschafter ei-
ner GmbH 
 

Unter dem Begriff der verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) versteht man Vorteilsgewäh-

rungen der GmbH an ihre Gesellschafter, die nicht auf der Grundlage eines Gewinnvertei-

lungsbeschlusses durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, sondern in verdeckter Form 

(meist in Form eines anderen Rechtsgeschäfts) dem Gesellschafter oder einer ihm naheste-

henden Person zugute kommen. 



 

 

Hinweis: 
Die steuer- und wirtschaftlichen Informationen für den Monat Januar 2016 wurden mit Sorgfalt von uns erstellt. Dessen ungeachtet können 

wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keine Gewähr übernehmen. 

Das Finanzgericht Köln hatte über folgenden Fall zu entscheiden: Eine GmbH vermietete an 

ihren Alleingesellschafter und Geschäftsführer ein Einfamilienhaus für einen monatlichen 

Mietzins von 900 €. Die Nebenkosten musste der Mieter zusätzlich tragen. Die vereinbarte 

Kaltmiete war unstreitig ortsüblich. Die im Zusammenhang mit der Vermietung angefallenen 

Betriebsausgaben bei der GmbH waren deutlich höher als die vereinbarte Miete. Die Be-

triebsprüfung kam deshalb zu dem Ergebnis, dass nicht die ortsübliche Miete, sondern die 

Kostenmiete zzgl. eines angemessenen Gewinnaufschlags für die Frage maßgeblich sei, ob 

und in welcher Höhe eine vGA vorliege. 

 

Das Finanzgericht entschied, dass für die Frage, ob und in welcher Höhe eine vGA vorliegt, 

nicht auf die ortsübliche Miete, sondern auf die Kostenmiete abzustellen ist. Die Kostenmie-

te muss nach der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zwei-

ten Wohnungsbaugesetz berechnet werden. Eine Unterscheidung zwischen „aufwendig ge-

stalteten“ und „normalen“ Einfamilienhäusern ist nicht vorzunehmen. Eine Kapitalverzinsung 

und ein angemessener Gewinnaufschlag sind ebenfalls zu berücksichtigen. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 


